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Kurztitel 

Arbeitskräfteüberlassungsgesetz 

Kundmachungsorgan 

BGBl. Nr. 196/1988 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 120/1999 

§/Artikel/Anlage 

§ 10a 

Inkrafttretensdatum 

01.10.1999 

Außerkrafttretensdatum 

31.12.2012 

Beachte 

Ist auf Sachverhalte anzuwenden, die sich nach dem 30. September 1999 ereignen (vgl. § 23 Abs. 3 idF BGBl. I 
Nr. 120/1999). 

Text 

Urlaubsanspruch bei grenzüberschreitender Überlassung 

§ 10a. Eine Arbeitskraft, die aus dem Ausland nach Österreich überlassen wird, hat unbeschadet des auf das 
Arbeitsverhältnis anzuwendenden Rechts für die Dauer der Überlassung zwingend Anspruch auf bezahlten 
Urlaub nach § 2 des Urlaubsgesetzes (UrlG), BGBl. Nr. 390/1976, sofern das Urlaubsausmaß nach den 
Rechtsvorschriften des Heimatstaates geringer ist. Nach Beendigung der Überlassung behält diese Arbeitskraft 
den der Dauer der Überlassung entsprechenden aliquoten Teil der Differenz zwischen dem nach 
österreichischem Recht höheren Urlaubsanspruch und dem Urlaubsanspruch, der ihr nach den 
Rechtsvorschriften des Heimatstaates zusteht. Ausgenommen von dieser Urlaubsregelung sind Arbeitnehmer, für 
die die Urlaubsregelung des Bauarbeiter-Urlaubs- und Abfertigungsgesetzes (BUAG), BGBl. Nr. 412/1972, gilt. 


